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BAUVORHABEN ANSCHLUSSGESUCH ELEKTRO

PLZ / Gemeinde : 5502 Hunzenschwil Lage-Koordinaten : /

Strasse / Ort : Nr. Parzelle(n) / Baurecht-Nr.(n) :

Baubeschrieb :  Neubau  Umbau  Ausbau  Umnutzung  Erweiterung  Abbruch

 Technische Anlagen  Andere :

Nutzung :  Industrie  Einfamilienhaus  Landwirtschaft

 Gewerbe  Mehrfamilienhaus mit Wohnungen

 Gewerbe mit Wohnen  Reiheneinfamilienhaus mit Wohneinheiten



Bemerkungen :

ALLGEMEINE ANGABEN
Mindestens 1 Adressfeld muss vollständig ausgefüllt werden !

Bauherrschaft (Name, Adresse) :   Kontaktperson

Telefon Nr.

Fax Nr.

Vertreter (-in) mit Vollmacht (Name, Adresse) :   Kontaktperson

Telefon Nr.

Fax Nr.

Grundeigentümer (-in) (Name, Adresse falls nicht mit Bauherrschaft identisch)
Gebäudeeigentümer (-in)   Kontaktperson

Telefon Nr.

Fax Nr.

Korrespondenz und Rückfragen sind zu richten an
Rechnungsadresse

TECHNISCHE ANGABEN

Installierte Leistung Total : kW Baubeginn

Voraussichtlich Maximalbelastung Total : kW Bauende

oder

Geplante Erweiterung Total : kW

Bemerkungen :

Der Unterzeichnende bestellt hiermit den elektrischen Anschluss zum obigen Objekt und zu den angegebenen Bedingungen

Ort, Datum : Unterschrift des Gesuchsstellers :

Die mit bezeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Bei unvollständigen Angaben wird das Formular retourniert.
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BEMERKUNGEN

SPEZIELLE BEDINGUNGEN DES WERKES

Grundlage für das Rechtsverhältnis bezüglich der Lieferung von elektrischer Energie bildet das „Reglement über die
Abgabe elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz“ der Elektrizitätsversorgung Hunzenschwil (TBH-EV).

Anschlussgebühren werden gemäss der Beitragsordnung im Anhang zu obigem Reglement erhoben (§27 Reglement).

Hauszuleitungskosten ab dem vom Werk definierten Anschlusspunkt (Verteilkabine, Transformatorenstation oder bestehen-
des Kabel) werden nach effektivem Aufwand zu Lasten des Bauherrn verrechnet (§27 Reglement).
Die Arbeiten an Kabelanlagen und Kabelanschlüssen inkl. Materiallieferungen erfolgen durch die TBH-EV oder durch Beauf-
tragte der TBH-EV.

Ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen werden nur in Ausnahmefällen bewilligt. Nebst den ordentlichen Anschlussbei-
trägen werden separat geregelte Zusatzbeiträge erhoben.

Ein Baustromanschluss ist separat bei der TBH-EV zu bestellen.

ENTSCHEID DES WERKES (VOM WERK AUSZUFÜLLEN)

 bewilligt  unter Vorbehalt bewilligt  nicht bewilligt

Anschlussgebühren Einfamilienhaus à Fr. Fr.

MFH Grundbeitrag à Fr. Fr.

MFH Wohnungen à Fr. Fr.

Total Fr.

Gewerbe / Industrie mm
2

Total Fr.

Baubeiträge  Kosten-VA Fr.

 gemäss speziellem Erschliessungsvertrag

Ort, Datum : Stempel und Unterschrift

 Beilage: Anschlussbedingungen Hausanschluss

 Beilage: Hausanschlussvarianten EFH

 Beilage: Anschluss- und Betriebsbedingungen Baustrom

 Beilage: Kostenvoranschlag mit objektspezifischen Bestimmungen

 Beilage: Separate objektspezifische Bestimmungen


